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Samtgemeinde Oderwald 25. September 2014 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Fachbereich:  3 
Fachbereichsleiter: Herr Biehl 

Drucksache-Nr.: SG-IX/243/2014/1 

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses - Vorentwurf III 
 
Beratungsfolge: 

Gremium am TOP Status 

Feuerschutzausschuss 15.10.2014  öffentlich 
Samtgemeindeausschuss 22.10.2014  nicht öffentlich 
Rat der Samtgemeinde Oderwald 12.11.2014  öffentlich 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Produktsachkonto:  Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 
  12610-712610-787100 
Mittel stehen zur Verfügung:  ja 
Gesamtausgaben: 576.000,00 € (gemäß Folgekostenberechnung) 
Jährliche Folgekosten: 21.800,00 € 
Jährliche Abschreibungen: 7.200,00 € 

 
 
Sachverhalt: 

Das Planungsbüro Aselmeier & Lippitz hat zur Arbeitskreissitzung am 17.09.2013 den 
Vorentwurf III (Stand:15.09.2014) vorgelegt und erläutert. 
 
Auf die beigefügte Niederschrift der Arbeitskreissitzung wird verwiesen. 
 
Die Empfehlungen und Änderungswünsche des Arbeitskreises hat das Planungsbüro 
Aselmeier & Lippitz in den Vorentwurf III (Stand: 24.09.2014) eingearbeitet und soll als 
Entwurfsvorlage an den Rat der Samtgemeinde Oderwald zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Samtgemeinde Oderwald wird gebeten, folgende Beschlüsse zu fassen: 
 

 Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Klein Flöthe wird in Form des 
Vorentwurfes III (Stand: 24.09.2014) umgesetzt. 
 

 Der Samtgemeindebürgermeister wird ermächtigt, mit dem Planungsbüro 
Aselmeier & Lippitz einen Architektenvertrag (Leistungsphasen 3–9) 
abzuschließen.  

 
 
Spier 
 
 
Anlagen:  

Vorentwurf III Stand: 22.09.2014 
Folgekostenberechnung 
Niederschrift der Arbeitskreissitzung vom 17.09.2014 
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